
bund seiınen Gilie:  Ichen mıiıt der Trage zugeleıtet worden, ob S1e den In dieser Erklärung
festgestellten Ergebnissen zustimmen können.

28 In klassıscher Weise hat 1€e68$ unter ückgri auf Beobachtungen Von CNnNlatter
bereıts Althaus ın selner Schrift Paulus und Luther ber den Menschen, Gjütersioh 195 E
festgestellt. DiIie NCUETEN exegetischen Einsichten ZUT paulınıschen Rechtfertigungslehre
en 1mM wesentliıchen bestätigt.

29 Vgl dıie umfangreıiche Diskussion diıeser Trage schon In den sechzıger und sıebzıger
Jahren (vgl Kühn, Kırche, HST 10, (jütersloh 1990, bes 18511)
„Dıe TC verwirklıcht sıch autf verschiedenen Ebenen als Kırche (Gemeinde),
als IC eines größeren Bezırks bZw. eines Landes und als UnıLh1versalkırche Auf jeder
dieser Ebenen ist das ‚In und Gegenüber‘ Von kırchliıchem Amt und kırchlicher (Geme1ınin-
schaft in Je verschıiedener Weise wesentlich.‘“‘ (Gemeinsame röm.-kath./ev.-luth. Kommıs-
S10N, Das geistliıche Amt iın der Kırche, Paderborn/Frankfurt 1981, AT A abgedr. uch
In Okumente wachsender Übereinstimmung I’ ng Ever d., Frankfurt/Paderborn
1983, Jer‘ 3451)
Vgl dazu den in Kürze erscheinenden Bericht der Bılateralen Arbeıtsgruppe der ELKD
und der Deutschen Bischofskonferenz unter dem 1fe „Ich glaube dıe Gemeinnscha: der

4°
Heıilıgen“‘.
Das zeigen dıie Gespräche und Vereinbarungen mıt der Anglıkanıschen IC (vgl die
Meißener (Gjemeinsame Feststellung VOoNn iın besonderem jetzt die Porvooer (Gemein-
Saine Feststellung der anglıkanıschen und nordischen lutherischen Kırchen Von 1992
(vgl. den ext und die Stellungnahme Vomn Kırchenleitung und ıschofskonftferen der
FELKD in exXtie AUS der FELKD

Dıie ökumeniısche Relevanz
der Fundamentalartıkellehre

VON CHRISTOPH BOTTIGHEIMER

Dıie Öökumeniıische Dıiskussion scheıint derzeıt auf der Stelle [)Dar-
auf welst die Beobachtung hın, daß der Urc das I1 Vatıcanum ausgelöste
Enthus1iasmus vieler Chrıisten In Res1ignatıon umzuschlagen beginnt und sich
dıe CNrıstliıchen rtchen heute distanzıerter und reservlierter gegenüberste-
hen als och VOT zehn oder ZWanzıg ahren Worıin aber wurzeln die Ööku-
menıschen Schwierigkeiten? leg 6S alleın der Schwerfrälligkeit der Kır-
chenleitungen oder ökumenischen Prozeß elbst? Dieser rage wırd 1im
folgenden dadurch nachgegangen, daß das Öökumenische odell der VL
söhnten Verschiedenheit“‘ urz argelegt und dann, ausgehend VoN der Ire-
nısch gewendeten Fundamentalartıkellehre, der Versuch unterno  en wird,
dıie Schwierigkeıten, mıt denen dieser Ökurpeneplan 1lst, einer MOÖg-
lıchen Lösung zuzuführen.
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Das odell der konfessionellen Weltbünde: „ Einheit In Verschiedenheit‘“

DDas auf die Inıtiative der konfessionellen Weltbünde zurückgehende
odell der „Einheıt in Verschiedenheıit“‘ ist bestrebt, cdie konfessionellen
Tradıtionsbildungen als egıtıme Interpretationen der einen chrıstliıchen
Grundwahrheit miıteinander versöhnen, eine Eıinheıt In legıtımer
16entstehen annn Dadurch wIird der orge dıie konfessionelle Iden-
t1tät echnung getragen, die Ja gerade ın der Konsensökumene azu führt,

mıt steigender Zahl Konsenserklärungen zugle1ic auch die konfes-
s1ionellen Unterschiede wıeder verstärkt Bedeutung gewIinnen. )as Eıin-
heitsmode der ‚„versöhnten Verschiedenheit“‘ bıldet also eine Alternatıve
dem der „Oorganıschen Union“”, in welchem anstatt der D  jellen Identifika-
t10n die einzelnen konfessionellen Tradıtionen in eıne umfassendere eIN-
fıeßen sollen, damıt AUS$s den Schwesterkirchen eıne wiıirklıche Una Sancta
wird. el Konzeptionen lassen sıch letztlich Jedoch mıteinander verbın-
den, WeNnNn dıe „Einheıt in Verschiedenheit“‘ als ökumenisches Nahzıel und
die „Organısche Union“ qals Fernziel angesehen WwIrd.

gle1c die FEinheit in ‚„„versöhnter Verschiedenheit“‘ keinen vollständi1-
SCH Konsens V  t7 ntläßt S1e cdie einzelnen Schwesterkırchen den-
och nıcht In die Behliebigkeıit VOoN Glaubensvollzug und Lehraussagen.
Bedingung ist vielmehr ein Konsens in fundamentalen Glaubensüberzeu-
SUNSCH SOWI1eEe die Bereıtschaft, die Jjeweıls andere Konfessionskirche als
eigenständıgen Iypus der einen C akzeptieren. Dies bedeutet, daß
kontroverstheologische Lehraussagen, die 1m Grundkonsens verankert sind,
ber cdiesen jedoch hinausreıichen, nıcht mehr explızıt verurteilt werden dür-
fen, sondern als evangelıumsgemäß anzuerkennen SInd, hne dadurch schon
selbst übernommen werden MUSSeEN Diesem odell ommt die allge-
meılne Überzeugung9 daß die kırchliche paltung nıcht bIıs ST

urzel reicht (UR aqalso eiıne unvollkommene Kirchengemeinschaft ZWI1-
schen den Teilkiırchen besteht och hängt der olg dieses Modells
wesentlich VON der gemeınsamen inıgung auftf dıe Eınheıitsprinzıplen, also
VON der Bestimmung jenes Glaubensinhaltes ab, der als fundamental und
er für dıe TCcC als konstitutiv erachten 1st.

Die Ermittlung dieses Grundkonsenses kommt eiıner qualıitativen Konzen-
ratıon CNrıstlicher Glaubensaussagen auf ihre heilsnotwendıige Miıtte hın
oleich; S1e SCNAIIE alsSoO eiıne Differenzierung zwıischen zentralen auDens-
rtiıkeln und solchen, dıe spekulatıver und als legıtiıme Interpretationen
des CNArıstlhıchen Glaubensgrundes wenıger bedeutsam sind, mıt ein Damıt
ist die rage ach der Legıtimität der Unterscheidung christlicher Jau-
bensaussagen und insofern dıie Fundamenta  ıkellehre berührt, welche sıch
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besonders 1m Jahrhundert aufgrund ekklesiologischer Motive entfaltet
hat In ihr wIrd zwıschen fundamentalen bzw. heilsnotwendıgen und nıcht-
fundamentalen DbZw. nıcht-heilsnotwendigen Glaubens  1keln dıiıfferenziert
und damıt verbunden eıne gestulte Verbindlichkeit der artıculı e1 gele
Allerdings wurde Ss1e VonNn der katholischen IC zurückgewılesen
(DH und dies, obgleıc auch der katholischen TE der Gedanke der
Fundamentalartıkel als olcher nıcht TeEM! 1st, erkannte S1e doch schon irüh
dıie Notwendigkeıt, dogmatısche Glaubensaussagen ihrem Inhalt ach
ordnen.

Hıer jedoch nıcht übersehen werden, daß in der katholischen ITheolo-
g1e der Fundamentalartıkelgedanke lediglıch als Interpretationsprinz1ıp An-
wendung fand, während T sıch iın der Fundamentalartıkellehre Ja zudem in
eiıner abgestuften Verbindlichkeit objektiver Heıilswahrheiten nıederschlug.
ıne solche wurde VOIN der katholıischen Kırche bestritten, weıl S1e
darın eın quantıitatives Ausgrenzen VON Glaubenswahrheiten AUs der Ir
ıch verbindlichen Tre und damıt eınen quantıtativen Reduktionismus
erkannte. Im 1C auf das Eınheıitskonzept der „versöhnten Verschieden-
eıt  06 stellt sıch darum dıe zentrale rage, ob die Fundamentalartıkellehre
tatsächlıc elne quantıtative Ausgrenzung nıcht-fundamentaler Gilaubensar-

AUus dem Bereich der kırchlichen re implızıert und die Annahme
einer abgestuften Verbindlichkeit objektiver Heıilswahrheıiten zulässıg ist

Die re Von den Fundamentalartikeln quantıtativer Reduktionismus ?

Die Fundamentalartıkellehre entsprang 1m Jahrhundert vorwiegend
apologetischen DbZW. polemischen otıven und fand 1mM Jahrhundert VOL

em im ırenıschen Sinne Anwendung; ber alle Konfessionsgrenzen hın-
WCS Ihre eingehende theologıische Untersuchung stellt allerdings och e1in
Desiderat dar, das 1er nıcht ausgefüllt werden annn Wohl aber soll an
e1ines der bedeutendsten Irenıker des Jahrhunderts, des lutherischen
Theologen eorg Calıxts (1568—1656), exemplarısc der Nachweiıls geführt
werden. daß dıe katholische Theologıe den Vorwurtf des quantıtatiıven
Reduktionismus und Mınımalısmus In ezug auf die Fundamentalartıkel-
ehre nıcht immer ec rhoben hat!

DIe Unionstheologıe Calıxts basıert In erster L ınıe auf einer Verwissen-
schaftlıchung der Theologıie: Er untersche1det zwıschen Theologıe und
Glauben, verobjektiviert das Wort (jottes als wissenschaftlichen Gegenstand
der Theologie und versucht, auf diese We1ise einen konfessionsneutralen
Standpunkt gewinnen DZW. das Problem der geschichtliıch bedingten
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Wahrheıitsvermittlung lösen. Ferner spiegelt sıch In selner Unionskon-
zeption die Fundamentalartıkellehre des und ahrhunderts wı1der,
wobel ıhm be1l der Bestimmung der heilsnotwendigen artıculı €e1 die alt-
kıiırchliche Tradıtiıon qls eın zweıtes, dem Schriftprinzıiıp nachgeordnetes
theologisches Erkenntnisprinzıp cdient Damıt ze1gt sıch se1in Uni0onspro-

VO „CONSCHSUS antıquıtatis" Urc die altkırchliche Irenık beeıin-
flußt Ausgehend VOIN den mıt des Schrift- und Tradıtionsprinzıps
ermittelten fundamentalen Glaubens  1ıkeln gelıngt 6S ıhm, erstmals ZWI1-
schen auDens- und Kırchengemeinschaft dıfferenzieren und damıt auch
solche chrıistlıchen rtchen als wahre rchen bezeichnen, dıe ZWal nıcht
In en Glaubenslehren, ohl aber in den heıilsrelevanten übereinstimmen.
Dieser TUundKONseNnNs ist für ihn hinreichend, en Untersche1-
dungslehren eiıner gegenseıltigen Duldung der Konfessionskirchen das Wort

reden.
Wıe die Fundamental  1ıkellehre als solche, W dl auch Calıxts un1ver-

sale Kırchenidee Urc all die Jahrhunderte 1INAUTrC eftiger ı01E
ZU welche bis heute VOT em in dem OTrTWU des quantıitativen eduk-
t10N1ısSmMUS und Mınımalısmus o1pfelt. Be1 SCHNAUCICIMN Zusehen ze1igt sıch
indes, daß se1ıne Fundamentalartıkellehre keine Simplıfizıerung bzw. Relatı-
vlierung zentraler Glaubenssätze intendiıert, sondern SahnzZ 1mM Gegenteıl eıne
Konzentration der CNrıstlıchen aubenslehre auf ihre heıilsrelevante Miıtte
hın Als 17 afür, daß sıch Calıxt mıt se1iner altkırchlichen Unionstheolo-
gie es andere als indıfferent verhält, ann die Tatsache angesehen werden,
dalß e ’ ausgehend VO fundamentum ıdel, sehr ohl dıe Eıinheıt er Kon-
fessionskırchen 1m Sınne eiıner Glaubensgemeinschaft propagıert, e
aber se1ine Polemik gegenüber dem Papsttum nıemals aufg1ıbt, WI1e auch
se1iner evangelıschen Konfessionsgemeinschaft ungebrochen es och
bedeutsamer Ist, daß ZW. dıe wen1ger fundamentalen Glaubensartıkel,
dıe „antecedentia‘ und „CoOnsequentla’””, welche anders als die heilsrelev;m-
ten In der göttlıchen enbarung nıcht direkt ausgesprochen sınd und damıt
das eıl des Menschen nıcht unmıittelbar berühren, dem Bereıich der theolo-
ischen Schule zuwelst, S1e e1 aber keineswegs der theologischen Will-
kür anheiımg1bt*. gle1c. das fundamentum rel1210Nn1s christianae ın
en Konfessionskirchen wlederfindet, kennt dennoch Unterschiede In
eZzug auf dıie Reinheıt der wahren ehre>?, weshalb Lehrdıfferenzen iın
nıcht-fundamentalen Glaubensfragen Z W, keine Glaubensgemeinschaft
verhindern, ohl aber gegenwärtig unterschliedliche Kırchengemeinschaften
egründen Indıfferentismus und ynkretismus lıegen a1sSO der unıonstheo-
logıschen Intention Calıxts fern.
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Daß nıcht in der Absıcht Calıxts steht, Glaubensartıke Aus dem Bereich
der kırchlichen Lehre ınfach quantıtativ AUSZUSTENZCN, sondern CT Sanz 1m
Gegenteıl arau bedacht 1st, innerhalb des deposiıtum fıde1 eıne Konzentra-
tion auf das He1ilsmysterium vorzunehmen, wırd insbesondere darın eutlıc.

CT die fundamentalen artıculı el mıiıt theologisch-systematischer
Überlegungen bestimmen versucht: ichtigstes Kriteriıum ist für ıhn das
Mysteriıum Chrısti, welches das der Trıinıtät In sıch einschlıeßt, und das 1M
Nicäno-Konstantinopolitanum zusammengefaßt TeE1NC kommt
ıhm el nıcht auf einzelne dogmatische Sätze als vielmehr auf die dort
zusammengefaßten MysterIien, auf den alle Christen einenden, we1l geme1n-

und heilsnotwendıigen Glaubensinhalt Aus diesem TUN! Iiınden sıch
be1 ıhm auch mehrere eingliedrige christologische Bekenntnisse, in denen
Jjeweıls das ysterıum der rlösung urc den menschgewordenen (Gjottes-
sohn als Ausgangspunkt dient*....Dıe Sätze des apostolıschen Symbols hatten
1Ur darum für 1X eine hohe princıpielle Bedeutung, weıl S1e cdhie € -

SAFrIa ad salutem enthielten, die Glaubensartıkel, ohne deren Anerkennung
INan nıcht selıg werden annn  .. Kür eben diıese artıculı {ide1 findet1keine
bessere Bezeichnung als das Apostolicum, da das heilsnotwendige lau-
bensfundament noch Zu materı1al und objektiv denkt, anstatt das 99-  DE-
meıne, Unmittelbare‘‘ 1im Siınne eines „christliıch-rel1ig1ösen Bewußtseins‘“
Sauf selinen bestimmten egr1und Ausdruck bringen”>. Hıer VON eduk-
tion der Glaubensaussagen reden wollen, 1e' den irenıschen Lösungs-
versuch Calıxts als (janzes m1ıßzudeuten.

Der OTrTWU: der Reduktion trıfft 1m calıxtinıschen Unionismus nıcht auf
dıe Bestimmung der heilsrelevanten Glaubensartıke und insofern auch nıcht
auf cdie Fundamentalartıkellehre als solche dennoch aber hat dem
Aspekt kırchlicher Tradıtionsbildung seıine Berechtigung Denn indem
Calıxt dıe fundamentalen artıculı €e1 nıcht alleın mıt systematıischer
Überlegungen bestimmen versucht, sondern zugle1ıc auch urc for-
male, allgemeın überprüfbare Kriterien und abel, VO humanıstischen
Hıstorismus geleıtet, das „semper‘“ der vinzentianıschen Definition der rech-
ten Überlieferung quo' ubıque, quod SCINPCL, quod abh omnıbus credıtum
est) auf das kırchliche Altertum beschränkt, VCEIIMAS den NEUETECN Tradıti-
onsbıldungen nıcht mehr gerecht werden. Hıer erscheınt die Eingrenzung
der wissenschaftlıch-theologischen Expliıkation der artıculı e1 auf die
ersten fünf Jahrhunderte tatsächlıc als eine quantitatıve Ausgrenzung rch-
lıcher Traditionsbildung, wodurch In Calıxts Unıionskonzept die Grenze ZWI1-

wIrd.
schen Konzentratıiıon und Reduktion des ‘depositum €e1 letztlich flıeßend
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Irotz der Krıtik, welche gegenüber Calıxts unıversalem Kirchenverständ-
N1ıSs vorzubringen ist, muß ıhm dennoch zugute gehalten werden, dıe
artıculı €e1 grundsätzlıch einem qualitativen Aspekt auf ihre heılsre-
evante Mıtte hın konzentrieren versucht. amıt hefert eınen wichtigen
Beweiıis aTuUr, daß der Fundamentalartıkellehre nıcht unbedingt eın quantıta-
t1ves Glaubensverständnis zugrunde lıegen und eıne quantıtative Ausgren-
ZUNS bestimmter Glaubensartike Adus dem Bereich des Verbindlichen edeu-
ten muß Daß Calıxt der wissenschaftlıch-theologischen Explıkation der
artıculı fundamentales („declaratıones””) eıne geringe Bedeutung zum1ßt,
wurde ın der calıxtinıschen Rezeptionsgeschichte immer wlieder ec
krıtisıiert, doch äng 1€e6S$ wen1ger mıt der Te Von den Fundamentalartı-
keln als olcher als vielmehr mıt Calıxts humanıstisch beding-
tem Geschichtsverständnıis. Somit ble1ibt testzuhalten, daß be1 SCHNAUCICHM
7Zusehen der Vorwurf der Simpliıfizierung und Minimalisierung nıcht Calıxts
Lehre VO fundamentum relig10n1s christianae I1 sondern seıinen

mıt der Geschichte DZW. den geschichtlich gewachsenen eNraıiie-
IeENZEN Miıt anderen Worten IDERN eigentliche Problem calıxtinıscher Uni1-
onstheologıe besteht nıcht 1mM Versuch, VON eiıner Fudamentalartıkellehre dus

eine Irenık egründen, sondern ın seinem VO Humanısmus geprägten
Tradıtionalısmus, der ıhn azu verleıtet, die Dogmengeschichte auf dıie
ersten christliche ahrhunderte einzugrenzen.

Offenbarungswahrheiten un ihre differenzierte Verbindlichkeit

Glaubensartıkel, dıie dıeT In ihrer Tradıtion als wahr erkannt und als
verbıindalıc rezıplert hat, können nıcht wieder als unverbıindlich erklärt und
AQus der kırchlichen Lehre au  L werden, zumal alle Glaubenswahr-
heıten mıteinander iın Verbindung stehen (DH In diesem Zusammen-
hang ist c wichtig festzuhalten, die Lehre VoNn den Fundamentalartıkeln
keine quantıtatıve Ausgrenzung bestimmter Glaubensartıiıke AUSs dem
Bereich verbindlich kiırchlicher Tre bedeuten braucht, sondern 1im
Sinne eıner Konzentration des deposıtum €1 auf dıe heilsrelevante Mıtte
hın verstanden werden kann, WI1Ie die Irenık Calıxts als wichtige geschicht-
1C Ausprägung der Fundamentalartıkellehre belegt. Im Sınne der Kon-
zentratiıon up das Einheitsmodell der „versöhnten Verschiedenheıit“‘
dıe Te VoNn den Fundamentalartıkeln TeE1LC wırd €e1 neben einer
inhaltlıchen Gewichtung und Konzentration der artıculı el auch deren dıf-
ferenzierte Verbindlichkeit vorausgesetzt, ohne dadurch jedoch bestimmte
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Glaubensartıke der Belıebigkeit oder eiıner möglıchen eugnung anheım
geben wollen

Wiıe also dıe Krıtik der katholischen Iche, Glaubenssätze dürften dus

dem Bereich der verbindlıchen re nıcht quantıtativ ausgegrenzt werden,
keineswegs auf dıie ırenische Anwendung der Fundamentalartıkellehre qals
(GGanzes zutrıfft, versucht auch das Einheitsmodell der „versöhnten Ver-
schiedenheıt“ diesem Vorbehalt echnung Mıiıt der Unterlassung
quantıtativer Ausgrenzung kırchlicher SInd jedoch nıcht schon
alle Schwierigkeıiten gelöst, mıt denen das odell der Einheıit in „versöhn-
ter Verschiedenheıit“ ist. Denn dıie Krıitik der katholischen C
richtet sıch Ja nıcht alleın dagegen, Glaubensartıke dem Bereich des
Unverbindlıchen zugewlesen werden, vielmehr S1e bereıts be1 der
unterschliedlichen ewertung DbZw. der Tre eiıner abgestuften Verbindlich-
eıt Von ffenbarungswahrheıten eın (AAS X,XÄX, 15°

In der rage ach eıner dıfferenzilerten Verbindliıchkeit kiırchlicher Lehr-
annn e1in 1C auf die VO I1 Vatiıcanum elehrte hıerarchıa ver1-

weıterhelfen (UR 11) Allerdings lassen weder das OÖOkumenismus-
ekre och se1ine lehramtlıche Erklärung® erkennen, ob sıch be1 der Hıer-
archıe der Wahrheıiten neben einem Interpretationsprinzı1p, also einem Prin-
Z1p der sachlıchen Gewichtung, nıcht auch eın Autorıitätsprinzıp handelt
Denn das Verständnıiıs der hlerarchıa verıtatum 1m Sinne eines Autorıitäts-
PIINZIPS wırd alleın einem formalen Aspekt ausgeschlossen. Da aber
das Konzıil den Glauben nıcht NUur als eiınen ormalen Akt verstanden hat,
sondern auch als einen personalen, ann gefolgert werden, das sach-
16 Gewicht eines Glaubensinhalts den Intensitätsgrad der personalen
Glaubenszustimmung mıt beeinflußt Ausgehend VoNn einem SOIC PCISONA-
len Glaubensethos legt sıch ex1istentiellem und ekklesiologı1schem
Gesichtspunkt eiıne Autorıtätsabstufung der objektiven Heilswahrheiten
nahe, dıie solange als egıtım erachten 1st, WwW1e 1e6S$ keiner quantıtativen
Ausgrenzung VON ITfenbarungswahrheiten Aaus dem Bereıich der verbindlich
kırchliıchen re führt Sanz 1m Siınne einer moderaten Fundamentalartı-
kellehre Diese Annahme wırd Üre dıe Tatsache bekräftigt, aps
Johannes 1in selner Antrittsenzyklıka 9 9- Petr1 Cathedram“‘ einen auf
die Irenık zurückgehenden, kırchlichen Friedensspruch zıtl1erte: 4M NECCCSSa-

M1Ss unıtas, in dubilis lıbertas, in omnıbus carıtas‘©. Miıt dieser ormel, In wel-
cher auf die Unterscheidung zwıschen „notwendıgen“ und „Nıcht-notwendi-
c  sgen Glaubenswahrheıiten abgehoben WIrd, hat erstmals dıe iırenısche
Maxıme VON der Eıinheıit 1im Notwendigen Eıngang in eın offizıelles Ooku-
ment des kırchliıchen Lehramtes gefunden. Da diese Oorme SacNAlıc auf die
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Fundamental.  1ıkellehre zurückgeht, egründe S1e eıne zweıfache Dıfferen-
zıierung In der TE VOoN der hiıerarchla verıtatum: Zum eınen eiıne inhalt-
1C Unterscheidung der Tfenbarungswahrheıten und ZU11 anderen eıne
Dıfferenzierung ihrer Verbindliıchkeiten Diese Schlußfolgerung ist zudem
darın egründet, daß die iırenische orme auch 1im Okumenismus-
ekre indırekt zıt1ert wırd (UR 4)

Kın welıterer Legıtimationsgrund, 1m Zusammenhang mıt der hlerar-
chıa verıtatum eiıne Dıfferenzierung In der Verbindlichker VoNn auDens-
inhalten vorzunehmen, ist die Tatsache, daß das 7 weıte Vatıkanum den (Jst-
christen eıne offene Kommunılon einräumt (OE 24); ungeachtet dessen,
VON den orlentalıschen rchen der unıversale Jurisdiıktionsprimat und dıe
Unfehlbarke1 des Papstes verworftfen werden. Demnach gründet die Kom-
mun1ı0nsgemeıinschaft alleın darın, ZW. nıcht In Fragen des Papsttums,
ohl aber In der rage des Amtes und der Eucharıstie Eıinigkeıt besteht
(OE 23) und CANrıstlichen rundmysteriıum diesem Konsens eın
orößeres Gewicht zukommt als der Unterscheidungslehre in Sachen apst-
{u  3 Da dıie sachlıche Gewichtung Jer zugleıc. mıt einer dıfferenzierten Ver-
bindlichker korrehert, kann auch VON hıer dus gefolgert werden. daß sıch
beıiım Prinzıp der Hıerarchie der Wahrheıiten sowohl e1in Interpretations-
als auch ein Autorıitätsprinzıp handelt und eıne Kommunıionsgemeın-
schaft grundsätzlıc dann möglıch Ist, WECNN In den christlichen rundmyste-
rien Übereinstimmung herrscht, en! eın Konsens In nıcht-fundamenta-
len, VO Grundmysterium abgeleıteten Gilaubens  1ıkeln keıne notwendige
Bedingung der Möglıchkeıit eiıner Kommunionsgemeinschaft arste
em belegen dıe AÄußerungen der (Gemeinsamen Synode der Deutschen

Bıstümer, dıe katholische re neben einer sachlıchen Rangordnung
CANrıstlicher Glaubensinhalte auch eıne gestufte Verbindlichkeit kennt Denn
die Synode Fraum: e1n, daß .„dıe katholische Fe VOIN ıhren Miıtglıedern
nıcht verlangt], daß S1e alle Ausprägungen und Ableıtungen in der
Geschichte des gelehrten und gelebten aubDbens In gleicher Welise bejahen“
(Beschluß OÖOkumene 523) Schließlic se1 och auf den viel zıt1erten VOr-
schlag ardına. Ratzıngers verwlesen, den cdieser In ezug auf die rchen-
un1on zwıischen der westlichen und östlıchene geäußert und auch als
Präfekt der Glaubenskongregation nıcht verworfen hat „Rom muß VO

(Osten nıcht mehr Primatslehre fordern, als auch 1im ersten ausen!
Oormulle und gelebt wurde‘‘ / uch anhand dieser ese ann geschlossen
werden, daß für eine Kırchenunion eın umfassender Konsens <  et-
ZCN 1st,; sondern kontroverstheologische Lehraussagen dann stehenbleiben
können, WECNnN s1e sıch als legıtıme tradıtionelle Ausgestaltungen des (Chr1-
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stusmyster1ums, als nıcht kirchentrennend und we1l wen1ger gewichtig auch
als wen1iger verbıindadlıc erwelsen.

den ffenbarungswahrheıten eine differenzierte Verbindlichkeıit ZUZU-

sprechen ist, läßt sıch Aus den lehramtlıchen Aussagen also weder dırekt
ableıten och wıderlegen, ohl aber legt sıch eine solche Annahme an!
verschlıedener Beobachtungen ahe Die Hoffnung, eıne solche auch
lehramtlıcherseıts eingeräumt wırd und damıt die FEinheit In „versöhnter Ver-
schliedenheıt‘“ verwirklıicht werden kann, wırd neuerdings dadurch gestärkt,
daß auch aps Johannes Paul IL in se1lner nzyklıka ; UuNUuM sınt““ VO

Maı 1995 den edanken der Dıfferenzierung In Glaubensaussagen auf-
egriffen hat. Er stellt fest ‚„Wenn WITr heute, Ende des zweıten ahrtau-
sends, die VOoO FEinheit wiederherzustellen trachten, mMussen WIT uns auf
diese strukturierte Einheıt |des ersten Jahrtausends| berufen“‘ (Nr. 55)
Demnach ann das Öökumeniısche Bemühen nıcht anders gelingen, als daß cdie
altkirchliche Iradıtion als normatıv angesehen und innerhalb des deposıtum
€e1 sowohl eine die inhaltliche Bedeutung als auch den Autorıitätsgrad
betreffende Dıfferenziıerung VOTSCHNOMMECN WwIrd. ıne TundKonsens OT1-
entierte Okumene hat also der gestuften Verbindlichkeıit VOIN (‚laubensaussa-
SCH echnung 9 S1e muß sıch dıe Grundintention der Fundamen-
tal.  1kellehre zumıindest 1im calıxtinıschen Sinne eigen machen.

ANM  GEN

/Zum folgenden vgl Böttigheimer, Zwıischen Polemik und Irenıik. Die Theologıe der
einen TC. be1 eorg Calıxt, Münster 1996
In ezug auf dıe Fragen, welche e heilsrelevanten (Glaubensartıkel N1IC unmıittelbar
berühren, verurte1 Calıxt jeden, der einem wıder besseres Wiıssen esthält,
grundsätzlıc als einen, der „nach dem Fleische'  .6 wandelt, weıl „Wılder se1n (jew1lssen das
Falsche lobt‘“ CaLXE, Scripta facıentia eÜC:; zıt. be1 ering, Geschichte der rch-
lıchen Unionsversuche, seıt der Reformatıon DIS auf UNsSCIC Zeıt. Z Le1ipzıg 18358, 25)
So schreıbt Calıxt in se1iner Abhandlung ZU Thorner Religi1onsgespräch: „Scheinenstusmysteriums, als nicht kirchentrennend und weil weniger gewichtig auch  als weniger verbindlich erweisen.  Ob den Offenbarungswahrheiten eine differenzierte Verbindlichkeit zuzu-  sprechen ist, läßt sich aus den lehramtlichen Aussagen also weder direkt  ableiten noch widerlegen, wohl aber legt sich eine solche Annahme anhand  verschiedener Beobachtungen nahe. Die Hoffnung, daß eine solche auch  lehramtlicherseits eingeräumt wird und damit die Einheit in „versöhnter Ver-  schiedenheit‘“ verwirklicht werden kann, wird neuerdings dadurch gestärkt,  daß auch Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Ut unum sint“ vom  25. Mai 1995 den Gedanken der Differenzierung in Glaubensaussagen auf-  gegriffen hat. Er stellt fest: „Wenn wir heute, am Ende des zweiten Jahrtau-  sends, die volle Einheit wiederherzustellen trachten, müssen wir uns auf  diese so strukturierte Einheit [des ersten Jahrtausends] berufen“ (Nr. 55).  Demnach kann das ökumenische Bemühen nicht anders gelingen, als daß die  altkirchliche Tradition als normativ angesehen und innerhalb des depositum  fidei sowohl eine die inhaltliche Bedeutung als auch den Autoritätsgrad  betreffende Differenzierung vorgenommen wird. Eine am Grundkonsens ori-  entierte Ökumene hat also der gestuften Verbindlichkeit von Glaubensaussa-  gen Rechnung zu tragen; sie muß sich die Grundintention der Fundamen-  talartikellehre — zumindest im calixtinischen Sinne — zu eigen machen.  ANMERKUNGEN  Zum folgenden vgl. Ch. Böttigheimer, Zwischen Polemik und Irenik. Die Theologie der  einen Kirche bei Georg Calixt, Münster 1996.  In bezug auf die Fragen, welche die heilsrelevanten Glaubensartikel nicht unmittelbar  berühren, verurteilt Calixt jeden, der an einem Irrtum wider besseres Wissen festhält,  grundsätzlich als einen, der „nach dem Fleische‘“ wandelt, weil er „wider sein Gewissen das  Falsche lobt‘“ (G. Calixt, Scripta facientia etc., zit. bei C. W. Hering, Geschichte der kirch-  lichen Unionsversuche, seit der Reformation bis auf unsere Zeit, Bd. 2, Leipzig 1838, 25).  So schreibt Calixt in seiner Abhandlung zum Thorner Religionsgespräch: „Scheinen ...  auch die Heilswahrheiten, soweit sie in den von dem Verstande aufzufassenden Glaubens-  artikeln enthalten sind, bei jeder der drei Partheien sich unversehrt zu finden, so ist es doch  nicht ein und dasselbe, welcher von ihnen du folgst, oder ganz frei zu stellen, willkürlich  von der einen zur andern überzugehen“ (G. Calixt, Scripta facientia etc., zit. ebd.).  Vgl. G. Calixt, Epitomes theologiae moralis pars prima, Helmstedt 21662, 74f.  F. Ch. Baur, Über d. Charakter u. d. geschichtliche Bedeutung d. calixtinischen Synkretis-  mus, in: ThJ 7 (1848), 191.  Erklärung zur kath. Lehre über d. Kirche u. ihre Verteidigung gegen einige Irrtümer v.  heute ... Iner 1975 147  J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, Mün-  chen 1982, 209.  320uch dıie Heilswahrheıten, soweıt S16 iın den VON dem Verstande aufzufassenden auDens-
artıkeln en!  en sınd, be1l jeder der Te1 Partheıien sıiıch unversehrt tınden, ist doch
N1IC: eın und asselbe, welcher VOoNn ihnen du folgst, der SanzZ freı tellen, W1  urlıc.
VON der einen ZUT andern überzugehen“ Calixt, Scripta facıentia eit:.. zıt. ebd.)
Vgl Calixt, ‚pıtomes theologıae moralıs Dars prıma, Helmstedt T41.

Baur, Über (Charakter geschichtliıche Bedeutung calıxtinıschen Synkretis-
INUS, 1n IhJ (1848), 191
Erklärung ZUT kath. ehre ber Nn es ihre Verteidigung ein1ge Irrtümer
eute 89 Trier 1975, 147

Ratzınger, Theologische Prinzipijenlehre. Bqusteine ZUT Fundamentaltheologıe, Mün-
hen 1982, 209
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